
DEB-Spielordnung (SpO)  
Fassung vom 29.05.2016, ordentliche Mitgliederversammlung Ratingen  

Art. 47 Wettkampf-Formalitäten  
1. Spielbericht  
a) Über alle Spiele im DEB-Verbandsbereich sind Spielberichte auf den vom DEB 
herausgegebenen Formularen zu fertigen.  
b) Die Eintragung eines Feldspielers oder Torhüters im Spielbericht wird als Teilnahme am 
betreffenden Spiel gewertet, selbst dann, wenn der Spieler nicht zum Einsatz gekommen ist.  
c) Mit Spielbeginn sind nachträgliche Eintragungen von Spielern nicht mehr möglich, es sei denn, 
sie stehen auf der Mannschaftsaufstellung gem. Ziff. 2.  

2. Die Mannschaftsführer sind verpflichtet, jeweils eine Stunde vor Spielbeginn dem offiziellen 
Punktrichter (Protokollführer) des Veranstalters sämtliche Spielerpässe der teilnehmenden 
Spieler mit der Mannschaftsaufstellung zu übergeben. Die Mannschaftsaufstellung bedarf der 
Schriftform. Sie muss in Druckbuchstaben oder Maschinenschrift sämtliche Spielernamen mit 
ausgeschriebenem Vornamen, die Passnummern, die Trikotnummern der einzelnen Spieler, die 
Spielerposition (Torhüter, Verteidiger, Stürmer), die Unterschrift eines Club-Offiziellen und das 
Datum aufweisen.  

Die Mannschaftsaufstellung ist vom Punktrichter vor dem Spiel mit dem Spielbericht den 
Schiedsrichtern zu übergeben. Die Mannschaftsaufstellung kann längstens bis 30 Minuten nach 
Spielende ausschließlich zum Beweis dafür dienen, dass die Übertragung in den Spielbericht 
unvollständig und/oder fehlerhaft erfolgt war.  
Die Mannschaftsführer sind verpflichtet, nach Beendigung der Aufwärmzeit dem Punktrichter, den 
Mannschaftskapitän und dessen beide Assistenten zu benennen. Der Punktrichter bezeichnet auf 
dem Spielbericht die Kapitäne durch ein „C“ bzw. durch ein „A“ hinter den Spielernamen.  

Unterlässt der Mannschaftsführer die Abgabe der Mannschaftsaufstellung, kann sich sein Club 
nicht darauf berufen, die Eintragungen im Spielbericht seien unzutreffend oder unvollständig.  
3. Der offizielle Punktrichter ist verpflichtet, die Eintragungen in den Spielbericht in folgender 
zeitlicher Reihenfolge vorzunehmen:  
a) Vor dem Spiel:  
· Ausfüllen des Spielberichtskopfes,  
· Eintragung der Mannschaftsaufstellung mit Pass- und Rückennummern, sowie Kennzeichnung 
der Kapitäne und Ersatzkapitäne und Angaben zur Werbung am Mann,  
· Bei Verwendung von Ausweichtrikots sind die gemeldeten Spielernummern vor dem 
Spielernamen in Klammern zu setzen,  
· Unterzeichnung des Spielberichts durch den offiziellen Punktrichter und Vorlage bei dem 
Spielzeitnehmer, den Strafbank-Betreuern, den Mannschaftsführern, den Trainern und dem Arzt 
bzw. dem Verantwortlichen des Sanitätsdienstes zur Unterschriftsleistung in den dafür 
vorgesehenen Feldern.  

45 Minuten vor Spielbeginn:  
· Vorlage des ausgefüllten Spielberichts und der Spielerpässe bei den Schiedsrichtern zur 
Kontrolle.  

b) Während des Spiels:  
· Torschützen und Vorlagengeber (Assists),  
· Strafen,  
· Drittel-Ergebnisse.  



c) Nach dem Spiel:  
· Endergebnis,  
· Zuschauerzahl,  
· Zusammenzählen der Tore und Strafminuten,  
· Ausfüllen einer Zusatzmeldung (Formblatt) bei meldepflichtigen oder besonderen 
Vorkommnissen auf Anweisung der Schiedsrichter,  
· Übergabe des vollständig ausgefüllten Spielberichts in vorgeschriebener Anzahl an die 
Schiedsrichter zur Kontrolle, Unterschriftsleistung und zum Versand an die 
Spielberichtsprüfstelle. Die Schiedsrichter sind verpflichtet, bis 30 Min. nach Spielende evtl. 
Zusatzmeldungen bzw. Proteste der Mannschaftsführer entgegenzunehmen und an die 
Spielberichtsprüfstelle weiterzuleiten,  
· Übergabe jeweils einer Spielberichtskopie zusammen mit den Spielerpässen an die 
Mannschaftsführer.  

Einsprüche gegen die Richtigkeit der Eintragungen im Spielbericht können nur durch die 
Mannschaftsführer innerhalb von 30 Min. nach Spielende gestellt werden. Werden 
Falscheintragungen festgestellt, sind diese sofort durch die Schiedsrichter zu korrigieren. 
Spätere Änderungen sind nicht zulässig.


